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Gebührenordnung des  
Tischtennis-Kreisverbands Celle e.V. 

 
 

 

 

  

 

Stand: 01.01.2025; gemäß Beschluss des Vorstands vom 12.12.2024 

Allgemeines 

Der Vorstand des TTKV Celle hat auf seiner Sitzung am 12.12.2024 eine eigenständige 

Gebührenordnung beschlossen. Sie ersetzt die Finanzordnung mit Stand 01.01.2019.  

Basis dieser Gebührenordnung sind die Gebührenordnungen des TTVN und des 

Bezirksverbands Lüneburg. Für ihren Zuständigkeitsbereich dürfen die rechtsfähigen 

Gliederungen des TTVN (Bezirksverbände und Regions-Kreis-/Stadtverbände) durch ihre 

satzungsgemäß zuständigen Organe andere Sätze für Ordnungsgelder für Regelverstöße 

(TTVN-GO, Abschnitte 1-4) als die in der TTVN-GO genannten beschließen, wobei die Höhe 

jedes einzelnen Ordnungsgeldes den laut TTVN-GO für die Landesebene geltenden Betrag 

nicht überschreiten darf. 

Sofern kein Beschluss erfolgt ist, gilt die in den Spalten C bzw. D genannte Höhe. 

Entsprechend gelten die nachfolgenden Sätze in der Spalte C ausschließlich für den 

Kreisverband Celle. Ordnungsgelder, die aus der GO des TTVN oder des TTBV Lüneburg 

übernommen wurden, sind in schwarzer Schrift, die durch den Kreisverband Celle 

festgesetzten Ordnungsgelder in roter Schrift dargestellt. Ändern sich die Ordnungsgelder in 

der GO des TTVN bzw. des TTVB, ändern sich auch automatisch alle Ordnungsgelder, die 

in der Spalte D mit TTVN gekennzeichnet sind, ohne dass dieses separat beschlossen 

werden muss. 

 

Gliederung 

Abschnitt 1 Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt- und Pokalspielen ohne 

Wertungseinfluss 

Abschnitt 2 Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt- und Pokalspielen mit 

Wertungseinfluss 

Abschnitt 3 Ordnungsgelder für Regelverstöße von Spielern bei Turnieren 

Abschnitt 4 Ordnungsgelder für Regelverstöße von Turnierveranstaltern 

Abschnitt 5 Ordnungsgelder für Spielberechtigungsangelegenheiten 

Abschnitt 6 Gebühren-/ Kostenpauschalen der Sportgerichtsbarkeit 

Abschnitt 7 Nenn- und Startgelder an den TTKV Celle  

Abschnitt 8 Pauschalen 
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Zeichenerklärung 

Spalte A Rechtsquelle für das Aussprechen des Ordnungsgeldes RuDO Rechts- und 

Disziplinarordnung des TTVN sonst DTTB-Wettspielordnung/TTVN-

Ausführungsbestimmungen 

Spalte B autorisierte Organe/Funktionsträger für das Aussprechen des Ordnungsgeldes 

  GS Geschäftsstelle des TTVN MK Meldekopf der betreffenden Spielklasse 

  JW Jugendwart bzw. entsprechende Amtsbezeichnung 

  SLS Spielleitende Stelle (Staffel-, Pokal-, Seniorenrundenleiter) 

  TBA Turnierbeauftragter bzw. entsprechende Amtsbezeichnung 

  TBAO Turnierbeauftragter bzw. entsprechende Amtsbezeichnung nach  

   Vermerk im Bericht des Oberschiedsrichters 

Spalte C Höhe des Betrages auf der Bezirksebene bzw. bei bezirksoffenen Turnieren in € 

(siehe auch untenstehenden Hinweis) 

Spalte D Zuständigkeitsbereich bei Anpassungen des Ordnungsgeldes (siehe auch 

untenstehenden Hinweis) 

 

 

1 Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt- und Pokalspielen 

ohne Wertungseinfluss 
 

 Grund A B C D 

1.1 Verspätetes Beantragen einer Spielberechtigung 

für den Erwachsenenspielbetrieb 

C 3.1 c GS 5,00 € TTVN 

1.2 Nichteingabe von Mannschaftsmeldungen in 

click-tt 

H 2.1.4 a SLS 10,00 € TTVN 

1.3 Nichtteilnahme an Spielplanbesprechungen G 5.4.3 a SLS 20,00 € TTVN 

1.4 Einvernehmliche Spielverlegung auf einen 

späteren Termin für den Erwachsenen-

spielbetrieb 

für den Jugendspielbetrieb 

G 6.2.4 a SLS 10,00 € 

 
 

0,00 € 

TTKV 

 
 

TTKV 

1.5 Spielen in nicht zugelassener Spielkleidung je 

Spieler 

A 6 a SLS 20,00 € TTVN 

1.6 Spielen in nicht einheitlicher Spielkleidung je 

Spieler 

I 2 SLS 20,00 € TTVN 

1.7 Nichtvorlage der Mannschaftsmeldung oder des 

Identitätsnachweises 

I 5.2 a SLS 10,00 € TTVN 

1.8 Fehlen von Zählgeräten / Spielstandsanzeiger I 1.2 SLS 20,00 € TTVN 
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1.9 Unvollständiges Ausfüllen des 

Spielberichtsformulars 

I 5.3 c SLS 10,00 € TTVN 

1.10 Verspätetes, fehlerhaftes oder unterlassenes 

Erfassen von Spielergebnissen oder 

Spielberichten 

I 5.13 SLS 0,00 € TTKV 

1.11 Versäumen gesetzter Termine A 19.2 b SLS 10,00 € TTVN 

1.12 Nichtbenennung eines lizensierten 

Schiedsrichters oder WO-Coaches (pro Spielzeit) 

F 2.5 a RV/ 

KV 

50,00 € TTVN  

1.13 Nichtbenennung lizensierter Schiedsrichter für 

Mannschaften der Verbandsligen 

F 2.5 a GS ----  TTVN 

1.14 Nichtbenennung lizensierter Schiedsrichter für 

Mannschaften der Oberligen oder höher 

F 2.5 a GS ---- TTVN 

1.15 Nichtbereitstellung des PINs für die in „nuScore“ 

erforderliche Unterschrift zur Nutzung des 

digitalen Spielberichts 

I 5.3.4 a SLS 10,00 € TTKV  

 

2 Ordnungsgelder für Regelverstöße bei Punkt- und Pokalspielen 

mit Wertungseinfluss 

 

 Grund A B C D 

2.1 Weitere Teilnahme am Spielbetrieb trotz Sperre E 3.2 a SLS 50,00 € TTVN 

2.2 Wissentliches Spielen gegen gesperrte 

Mannschaften 

E 3.2 a SLS 50,00 € TTVN 

2.3 Spielen ohne genehmigte Spielverlegung E 3.2 a SLS 20,00 € TTVN 

2.4 Spielen ohne Einsatzberechtigung für den 

betreffenden Mannschaftsplatz je Spieler/Doppel 

E 3.2 a SLS 20,00 € TTVN 

2.5 Spielen mit nicht zugelassenem Schläger je 

Spieler 

A 2.3 a 

E 3.1 a 

SLS 20,00 € TTVN 

2.6 Vorhandensein mangelhafter Spielmöglichkeiten 

oder unzumutbarer Spielverhältnisse im 

Spiellokal 

E 3.2 a SLS 50,00 € TTVN 

2.7 Weigerung der Gastmannschaft, ggfs. am 

zusätzlichen Tisch zu spielen 

E 3.2 a SLS 50,00 € TTVN 

2.8 Verschulden eines Spielabbruchs E 3.2 a SLS 50,00 € TTVN 

2.9 Manipulation von Spielberichtsformularen E 3.2 a SLS 80,00 € TTBV 

2.10 Spielen in nicht vollständiger Mannschaftsaufstel- I 5.9 SLS 0,00 € TTKV 
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lung je fehlendem Spieler im Nachwuchsbereich 

2.11 Spielen in nicht vollständiger Mannschaftsaufstel-

lung je fehlendem Spieler im 

Erwachsenenbereich 

I 5.9 SLS 0,00 € TTKV 

2.12 Spielen in nicht vollständiger Mannschaftsaufstel-

lung je fehlendem Spieler im Seniorenbereich 

I 5.9 SLS 0,00 € TTKV 

2.13 Nichtantreten im Nachwuchsbereich E 3.2 a SLS 20,00 € TTKV 

2.14 Nichtantreten im Erwachsenenbereich 

Punktspielbetrieb 

Nichtantreten im Erwachsenenbereich 

Pokalspielbetrieb 

E 3.2 a SLS 100,00 € 

 

20,00 € 

TTVN 

 

TTKV 

2.15 Nichtantreten im Seniorenbereich E 3.2 a SLS 50,00 € TTVN 

2.16 Streichen/Zurückziehen einer Mannschaft im 

Nachwuchsbereich 

G 7.3.1 a SLS 25,00 € TTVN 

2.17 Streichen/Zurückziehen einer Mannschaft im 

Erwachsenenbereich 

G 7.3.1 a SLS 100,00 € TTVN 

2.18 Streichen/Zurückziehen einer Mannschaft im 

Seniorenbereich 

G 7.3.1 a SLS  75,00 € TTBV 

 

3 Ordnungsgelder für Regelverstöße von Spielern bei Turnieren 

 

 Grund A B C D 

3.1 Spielen ohne Startberechtigung für die 

betreffende Alters- und/oder Leistungsklasse 

D 3, D 4 TBAO 100,00 € TTVN 

3.2 Spielen in nicht zugelassener Spielkleidung A 6 TBAO 30,00 € TTVN 

3.3 Spielen mit nicht zugelassenem Schläger A 2.3 TBAO 30,00 € TTVN 

3.4 Weigerung sich gegenüber der 

Turnierleitung/dem OSR auszuweisen 

D 10.1 TBAO 30,00 € TTVN 

3.5 Weigerung, das Amt eines Schiedsrichters zu 

übernehmen 

D 10.3 TBAO 30,00 € TTVN 

3.6 Start bei einem nicht genehmigten Turnier D 1 TBAO 50,00 € TTVN 

3.7 Unentschuldigtes Fehlen bei der Siegerehrung D 10.4 TBAO 50,00 € TTVN 
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4 Ordnungsgelder für Regelverstöße von Turnierveranstaltern 
 

 Grund A B C D 

4.1 Durchführung eines nicht genehmigten Turniers D 1 TBA 250,00€ TTVN 

4.2 Verspätete Beantragung einer 

Turniergenehmigung 

D 1.1 d TBA 20,00 € TTVN 

4.3 Durchführung eines Turniers mit Abweichung von 

der genehmigten Ausschreibung 

D 1, D 2 TBAO 250,00 € TTVN 

4.4 Verletzen der Turnierbestimmungen D TBAO 25,00 € TTVN 

4.5 Verwendung von nicht zugelassenem Material 

(Bälle) oder Material mit unzulässiger Werbung 

A 7, L 3 TBAO 50,00 € TTVN 

4.6 Fehlen eines Aushangs der Turnierlisten D 11.1 TBAO 25,00 € TTVN 

4.7 Beendigung von Nachwuchsklassen nach 22.00 

Uhr 

C 2 TBAO 50,00 € TTVN 

4.8 Verspätetes, fehlerhaftes oder unterlassenes 

Melden von Turnierergebnissen 

D 1.6 a, 

D 1.6 c 

TBA 20,00 € TTVN 

4.9 Fehlender Oberschiedsrichter Vorschlag (pro 

Turniertag) 

D 8 c TBA 20,00 € TTVN 

4.10 Nicht Aufbewahren von Meldelisten, 

Turnierbögen, Schiedsrichterzettel 

D 11.2 TBAO 25,00 € TTVN 

4.11 Preisgelder/Sachpreise in Form von 

alkoholischen Getränken bei Konkurrenzen 

D 1.2 TBAO 50,00 € TTVN 

 

5 Ordnungsgelder für Spielberechtigungsangelegenheiten 

 

 Grund A B C D 

5.1 Wechsel der Spielberechtigung B 5.1 c GS 20,00 € TTVN 

5.2 Spielberechtigung für den 

Erwachsenenspielbetrieb 

E 3.1 c. a GS 5,00 € TTVN 

5.3 Nicht rechtzeitige Benachrichtigung des TTVN 

über den Verlust der Spielberechtigung eines 

Spielers 

B 7 GS 20,00 € TTVN 

5.4 Spielen ohne gültige Spielberechtigung bei 

Punkt- und Pokalspielen 

B 1, J 4 SLS 50,00 € TTVN 

5.5 Spielen ohne gültige Spielberechtigung bei 

Turnieren oder Einzelmeisterschaften 

C 12 a TBAO 50,00 € TTVN 
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6 Gebühren- / Kostenpauschalen der Sportgerichtsbarkeit 

 

 Grund A B C D 

6.1 Für Proteste bei Sportgerichten RuDO  

4.2.4 

 30,00 € TTVN 

6.2 Für Berufungen bei Sportgerichten RuDO  

4.2.4 

 ---- TTVN 

6.3 Für Berufungen beim Verbandsgericht RuDO 

4.2.4 

 ---- TTVN 

6.4 Für jeden disziplinar Gemaßregelten RuDO 

6.11 

 30,00 € TTVN 

 

7 Nenn- und Startgelder an den TTKV 

 

Startgelder 

Kreisranglisten Damen und Herren 5.- € 

Kreisranglisten im Jugendbereich 2,50 € 

Kreismeisterschaften Schüler / Jugend 5.- € 

Kreismeisterschaften Damen, Herren und Senioren 6.- € 

Kreispokal Jugend 3,50 € 

 

Mannschaftsnenngeld 

Schüler / Jugend / Damen / Herren 35 € 

Bei pauschaler Spielgruppenleitung 10,00 € Staffelleiter, 25,00 € TTKV Celle 

Bei höheren Kosten für die Spielgruppenleitung ist Einzelnachweis erforderlich. 

 

Die Mannschaftsnenngelder für den TTKV des laufenden Jahres werden bis zum 30.09. vom 

TTKV per Lastschrift bei den Vereinen eingezogen. 

 

8 Pauschalen 

 

Leistungsschulungsmaßnahmen 

Lehrgänge (Tageslehrgänge max. 5 Std. abrechenbar) 

Stützpunkttraining 14-tägig, bis 22 Termine jährlich 

Honorar „B“ Trainer 11 €/Stunde, Fahrtkosten 0,30 €/Km 

Honorar „C“ Trainer 8 €/Stunde, Fahrtkosten 0,30 €/Km 
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Reisekosten für ehrenamtliche Mitarbeiter 

Tagegeld für Dienstreisen bis 8 Stunden 0 €, über 8 bis 14 Stunden 6 €, Fahrtkosten 0,26 

€/Km (Steuerfreie Sätze) 

Bis zu 4 Personen kann nur 1 Auto abgerechnet werden! 

 

Sitzungen 

Arbeitssitzungen für dem TTKV Celle e.V. angehörige Mitarbeiter 6 € Fahrtkosten 0,26 €/Km 

 

Auslagen 

Erstattung der notwendigen Auslagen nach Originalbelegen, Eigenbeleg wird nach 

Überprüfung anerkannt. Telefon/Faxgebühren/Internet anstelle eines Einzelnachweises 

monatliche Pauschale. 

 

Tel./Fax/Internet Tel./Fax/Internet 

1. Vorsitzender 8 €    stellv. Vorsitzender 4 € 

Schatzmeister 5 €    Sportreferent 10 € 

Jugendreferent 10 €    Presse – und Breitensportreferent 4 € 

Schiedsrichterreferent 4 €   Click-TT Admin Jugend: 10 € 

Admin Homepage: 10 €   Sportausschussmitglieder: Pauschal 30 € 

 

Steuer 

Gezahlte Reisekosten, Sitzungsgelder, Honorare und sonstige Zahlungen sind vom 

Empfänger eigenverantwortlich nach Einkommenssteuerrecht zu versteuern. 


